
2. Das Sorgerecht der Mutter ist durch die Bestellung
einer Ergänzungspflegschaft (Umgangspflegschaft)
einzuschränken, wenn sie unfähig ist, dem Kind einen
unbeschwerten und angstfreien Umgang mit dem Va-
ter zu ermöglichen (OLG München FamRZ 2007, 1902).

3. Einschränkungen in der Erziehungsfähigkeit der Mutter,
die in einer unzureichenden sprachlichen und schu-
lischen Förderung und einer durchgehenden Ablehnung
von Umgangskontakten zum Vater zum Ausdruck kom-
men, rechtfertigen auch eine nur teilweise Entziehung
des Sorgerechts nicht, wenn die inzwischen 15-jährigen
Kinder einen Umgang mit dem Vater ablehnen und die
Herausnahme der Kinder aus dem Haushalt der Mutter
mit Rücksicht auf eine hierdurch mögliche Traumatisie-
rung ausscheidet (OLG Hamm FamRZ 2007, 2002).

4. Wegen der größeren rechtlichen Verbundenheit von
Pflegeeltern zu ihren Pflegekindern und der aus
§ 1791b BGB ersichtlichen Rangfolge zugunsten na-
türlicher Personen sind die Pflegeeltern vorrangig vor
dem Jugendamt zum Vormund zu bestellen, auch
wenn sie die Pflegschaft inkognito innehaben oder
wegen Konflikten mit den leiblichen besonderen Be-
lastungen ausgesetzt sind (LG Hannover FamRZ 2007,
1909 m. Anm. Eisele).

Verfahrensrecht

1. Die Verwerfung eines Befangenheitsgesuchs durch
den abgelehnten Richter verstößt gegen das Recht auf

den gesetzlichen Richter, wenn es nicht offensichtlich
unzulässig ist (BVerfG FamRZ 2007, 1953).

2. Der Sanktionierung einer Äußerung wegen Ungebühr
nach § 178 Abs. 1 GVG kann nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit entgegenstehen, dass es sich um
eine Spontanreaktion auf ein Verhalten der Gegen-
seite oder des Gerichts handelt und der Betroffene
daher vorher zu ermahnen ist (BVErfG FamRZ 2007,
1961).

Prozesskostenhilfe

1. Im Vaterschaftsfeststellungsverfahren ist dem Be-
klagten, dem Prozesskostenhilfe bewilligt wird, wegen
der Bedeutung der Statusfeststellung auf seinen An-
trag regelmäßig sogleich (und nicht erst nach Eingang
eines die Vaterschaft bejahenden Abstammungsgut-
achtens) ein Rechtsanwalt beizuordnen (BGH FamRZ
2007, 1968).

Kostenrecht

Die Gerichtsgebühren werden auch dann mit der Einrei-
chung der Klageschrift fällig, wenn mit der Klage der
Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe verbun-
den wird (OLG Brandenburg FamRZ 2007, 1999).

Nachlese

„Das Familiengericht“ bei RTL
abgesetzt

Die Gerichtsshow „Das Familiengericht“ mit dem Kölner
Richter Frank Engeland (46) und zwei Rechtsanwälten
Barbara von Minckwitz (57) undMatthias Klagge (37) gibt
es seit dem 15.10.2007 nicht mehr. Die Sendung lief von

Montag bis Freitag täglich seit dem 2.9.2002. Verhandelt
wurden vor allem Sorgerechtsfälle und Streitigkeiten um
Unterhaltszahlungen nach Ehescheidungen.
Auf diesem Sendeplatz nachmittags von 15.00 bis 16.00
Uhr ist nun „Familienhilfe mit Herz“ angesagt, eine wei-
tere Sendung mit einer Psychologin (Doku-Soap ge-
nannt).
Gerichtsshows mit einem Strafrichter/einer Strafrichterin
laufen nach wie vor bei SAT 1 und RTL (Barbara Salesch
u.a.).
Im Interview am 29.10.2004 hatte Rechtanwalt Bernhard
Töpper, Leiter der Abteilung Recht und Justiz beim ZDF
seit 1984, die Gerichtsshows scharf angegriffen (vgl. FF
2005, 3).

Rechtsanwalt Klaus Schnitzler, Euskirchen
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